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Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport  Berlin,   11.11.2022 

III E 22-1 03935 9(0)223-1071 

 IIIE2@seninnds.berlin.de 

 

 

 

 

An die 

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über  

Senatskanzlei – G Sen – 

 

 

 

Bericht zum Einrichten einer Wache am Kottbusser Tor - Folgebericht 
 

rote Nummer: 0200, 0519 
  
Vorgang: 25. Sitzung des Hauptausschusses vom 12.10.2022 

 
  
Ansätze: Kapitel 0556/ Titel 51715 – Polizei Berlin, Betriebs- und Nebenkosten im Rah-

men des Facility Managements  
 

 abgelaufenes Haushaltsjahr: 2021 49.849.000 € 
 laufendes Haushaltsjahr: 2022 54.960.000 € 
 kommendes Haushaltsjahr: 2023 55.846.000 € 
 Ist des abgelaufenen Haus-

haltsjahres: 
2021 51.570.653,05 € 

 Verfügungsbeschränkungen: 2022 - € 
 aktuelles Ist (Stand 

08.11.2022) 
2022 51.176.054,13 € 

     
     
 Kapitel 0556/ Titel 51820 – Polizei Berlin, Mietausgaben für die Nettokaltmiete 

aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management  
 

 abgelaufenes Haushaltsjahr: 2021  131.886.000 € 
 laufendes Haushaltsjahr: 2022 133.367.000 € 
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 kommendes Haushaltsjahr: 2023 141.793.000 € 
 Ist des abgelaufenen Haus-

haltsjahres: 
2021 

128.276.890,60 € 

 Verfügungsbeschränkungen: 2022 - € 
 aktuelles Ist (Stand 

08.11.2022) 
2022 

117.183.932,77 € 

     
     
 Kapitel 0556/Titel 51925 - Polizei Berlin, Nutzerspezifische Nebenkosten im 

Rahmen des Facility Managements 
 

 abgelaufenes Haushaltsjahr: 2021  2.808.000 € 
 laufendes Haushaltsjahr: 2022 5.088.000 € 
 kommendes Haushaltsjahr: 2023 2.627.000 € 
 Ist des abgelaufenen Haus-

haltsjahres: 
2021 

8.228.980,36 € 

 Verfügungsbeschränkungen: 2022 - € 
 aktuelles Ist (Stand 

08.11.2022) 
2022 

3.117.245,12 € 

     
 
Gesamtausgaben    

 
4.187.730 

 
€ 

Die Gesamtausgaben verteilen sich auf die drei oben genannten Titel. Die für das Vorhaben in 

den Jahren 2022 und 2023 gesondert im Kapitel 0556/ Titel 51925 ausgewiesenen Mittel zur 

Deckung von Baukosten sowie sonstigen Herrichtungskosten an die BIM GMBH von 3,5 Mio. € 

sind in der Gesamtsumme enthalten.  

 

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 

 
1. „SenInnDS wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 23.11.2022 einen 

Folgebericht zur Barrierefreiheit der Wache am Kottbusser Tor – insbesondere zu den Toi-

letten – vorzulegen und in diesem Zusammenhang auch darzustellen, aus welchen Gründen 

geltende Gesetze und Regelungen bei der Wache am Kottbusser Tor anscheinend keine 

Anwendung gefunden haben.“ 

2. „Aus welchen Bereichen soll das Personal für die Wache am Kottbusser Tor herangezogen 

werden? Welche Aufgaben können dann bei den abgebenden Abschnitten nicht mehr wahr-

genommen werden? Was soll am Standort Kottbusser Tor mit der Wache polizeitaktisch an-

ders gemacht werden als bisher?“ 
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Beschlussvorschlag: 

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

Hierzu wird berichtet: 

Zu 1.: 

Die geplante Nebenwache des Polizeiabschnitts 53 wird in der Adalbertstr. 3, 10999 Berlin, im 

Querriegel des Bestandsbaus mit Wohn- und Gewerbeeinheiten, dort im 1. Obergeschoss, ein-

gerichtet. Bei der Planung und Umsetzung des Projektes wurden die rechtlichen Vorgaben ge-

prüft und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Gesamtfläche sowie planerisch 

mit aktuellem Standard umgesetzt. Einschlägig für die barrierefreie Gestaltung sind hier insbe-

sondere die Berliner Bauordnung (BauO), das Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG) und 

die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). 

Die Personalvertretungen der Direktion 5 (City) wurden im Rahmen der vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit zeitnah in den Planungsprozess einbezogen, verbunden mit der Bitte, diesen auf 

Hemmnisse zu überprüfen. Der Inklusionsbeauftragte der Direktion 5 (City) wurde ebenfalls ein-

gebunden. Von den genannten Beauftragten und Beschäftigtenvertretungen wurden grundsätz-

lich keine Hindernisse bei der Umsetzung erkannt, lediglich die Schwerbehindertenvertretung 

(SbV) hielt Nachfrage in Bezug auf die Barrierefreiheit der Liegenschaft. Im Ergebnis eines in-

tensiven Austausches konnte die Mehrheit der Fragen mit positivem Ausgang erörtert werden, 

lediglich die Rechtsauffassung der Polizei Berlin, welche zum Nichteinbau eines barrierefreien 

WC für Bedienstete führte, teilt die SbV nicht.   

 

Barrierefreiheit 

Die nach der Berliner Bauordnung geforderte Barrierefreiheit in den dem allgemeinen Besu-

cherverkehr dienenden Teilen der Nebenwache ist vorhanden bzw. wird baulich hergestellt. Es 

sind keine Schwellen (>2 cm) ausgebildet, lichte Türbreiten sind größer als 90 cm, Flure sind 

mindestens 150 cm breit. Das Erdgeschoss kann über eine behindertengerechte Rampe mit ei-

ner max. Steigung von 6 % erreicht werden. Über einen Aufzug kann die im 1. Obergeschoss 

gelegene Wache aufgesucht werden. Dieser Aufzug weist die Sicherheitsregeln für die Kon-

struktion und den Einbau von Aufzügen geforderten Mindestmaße des Fahrkorbs für einen barri-

erefreien Aufzug (mit Begleitperson) von 1100 x 1400 cm auf. Der lichte Durchgang der Auf-

zugstür beträgt 80 cm. Aufzüge in Bestandsgebäuden mit einer Durchgangsbreite von 80 cm 

sind zulässig. An den Zugängen zum Aufzug im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss ist je eine 

barrierefreie Gegensprechstelle mit Klingel und Video vorgesehen.  
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Barrierefreies WC (öffentlich) 

Eine Verpflichtung, dem Publikumsverkehr Toilettenräume zur Verfügung zu stellen, besteht vor-

liegend nicht. Im öffentlich zugänglichen Bereich sind grundsätzlich keine Toilettenräume vor-

gesehen, dementsprechend besteht auch keine Pflicht zur Einrichtung barrierefreier Toiletten in 

entsprechender Anzahl. Im unmittelbaren Umfeld zur Nebenwache befinden sich zudem öffent-

liche, rollstuhlgerechte Toiletten, am U-Bahnhof Kottbusser Tor ist zusätzlich eine barrierefreie 

Ökotoilette seitens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg in Planung. 

 

Barrierefreies WC (nichtöffentlich) 

Neben den allgemeinen Vorschriften für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wurde 

der Einbau eines barrierefreien WC im nicht öffentlich zugänglichen Bereich der Nebenwache, 

also dem durch die Dienstkräfte genutzten Areal, geprüft.  

Barrierefreie und rollstuhlgerechte Toiletten dienen mit ihrer großzügigeren Raumgestaltung 

und der angepassten Bedienbarkeit der verbauten Elemente Menschen mit Sehbehinderung 

und Personen mit stark eingeschränkten motorischen Fähigkeiten (Verwenden eines Roll-

stuhls/Rollators zur Fortbewegung). 

Das Objekt ist als Nebengelass des Abschnitts 53 mit seinem Hauptgebäude in der Fried-

richstr. 219-220 anzusehen. Die durch die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und 

Sport vorgegebene Zweckbindung zum Einrichten einer Nebenwache erfordert den Einsatz von 

polizeivollzugsdienstfähigen Dienstkräften, welche den Wachbetrieb 24/7 aufrechterhalten und 

polizeiliche Sofortmaßnahmen durchführen können. Die Aufgabenwahrnehmung schließt ein 

Verwenden von motorisch eingeschränkt dienstfähigen Beamten in diesen Diensträumen daher 

aus und ist auch nicht vorgesehen. 

Der Bedarf an einer barrierefreien oder rollstuhlgerechten nicht öffentlichen Toilette besteht 

daher nicht und lässt sich aufgrund der Zweckbindung als Nebenwache auch perspektivisch 

nicht prognostizieren. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für das Einrichten von Arbeits-

stätten wurden gleichwohl die individuellen Erfordernisse für die barrierefreie Gestaltung des 

Objekts berücksichtigt, die Sanitärräume wurden möglichst barrierearm und dem aktuellen 

Standard entsprechend geplant. 

Zudem hat die Polizei Berlin als Arbeitgeberin von Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, 

im Falle einer individuellen Einschränkung von Mitarbeitenden nicht nur baulich, sondern auch 

organisatorisch auf die Belange Bediensteter mit Behinderung einzugehen und diese an ande-

rer Stelle, hier beispielsweise im Hauptgebäude des Abschnitts 53, einzusetzen. 
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Zusammenfassung 

Es besteht weder aufgrund des Bauordnungsrechtes noch aufgrund der Arbeitsstättenverord-

nung eine Verpflichtung zum Einbau eines behindertengerechten WC in der Nebenwache Kott-

busser Tor. Bauordnungsrechtlich besteht diese Verpflichtung nur, wenn eine Bedürfnisanstalt 

eingerichtet wird. Nach der Arbeitsstättenverordnung besteht nur eine Verpflichtung, wenn eine 

der dort beschäftigten Dienstkräfte eine solche benötigt.  

Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit oder ohne Behinderung ist ortsbezogen ge-

geben.  

Das erstellte Gesamtkonzept zur Barrierefreiheit wurde durch die zuständige Behörde ohne 

Auflagen genehmigt. Die gestempelte Fassung des Konzeptes liegt diesem Schreiben bei. 

 

 

Zu 2.: 

Personal 
Die Ausstattung der Wache am Kottbusser Tor mit 20 Stellen erfolgt aus den im Rahmen der im 

Doppelhaushalt 2022/2023 zugehenden zusätzlichen 486 Stellen für den Polizeivollzugsdienst. 

Die tatsächliche personelle Besetzung der 20 zusätzlichen Stellen soll wie bereits dargestellt 

durch ein stadtweites Personalgewinnungsverfahren gewährleistet werden. Aus welchen konkre-

ten Aufgabenbereichen die zukünftigen Dienstkräfte gewonnen werden, kann zum jetzigen Zeit-

punkt noch nicht konkret benannt werden. Der personelle Ausgleich bei den abgebenden Be-

reichen erfolgt im Rahmen des behördenweiten Personalmanagements. 

 

Ausrichtung 
Die gewonnenen Erkenntnisse der vergangenen Jahre auf polizeilicher und bezirklicher Ebene 

sowie des politischen Raumes im Austausch mit Anwohnenden, Gewerbetreibenden, Initiativen 

und Akteuren des Sozialraumes verdeutlichten den Wunsch nach einer dauerhaft ansprechba-

ren und bürgernahen Polizei als Teilaspekt eines ganzheitlichen Konzeptes, welches die Be-

lange der ansässigen Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt. Diesem Wunsch folgend, wurde in 

Ergänzung zu den bereits bestehenden, umfangreichen polizeilichen Einsatzmaßnahmen mit 

vorwiegend taktischer Natur die Entscheidung zur Errichtung einer Polizeiwache als feste An-

sprechstelle manifestiert und zeitnah umgesetzt. Anfang 2023 wird die Nebenwache am Kott-

busser Tor voraussichtlich ihren Betrieb aufnehmen. 

Zur Ausrichtung beziehungsweise zu den Aufgaben der zukünftigen Nebenwache wird auf den 

beiliegenden, ausführlichen „Bericht zur Einrichtung einer Wache am Kottbusser Tor“ von Se-
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nInnDS III E 23 -2- vom 6. September 2022 verwiesen, welcher zur 25. Sitzung des Hauptaus-

schusses am 12. Oktober 2022 vorlag. Die Wache am Kottbusser Tor wird in eine umfassende 

Sicherheitsarchitektur polizeilicher Maßnahmen eingebettet und stellt keine für sich alleinste-

hende polizeitaktische Maßnahme dar. 

 

Ergänzend zur bereits laufenden Errichtung der Wache am Kottbusser Tor lud Frau Innensena-

torin Spranger zu einem Runden Tisch am 7. Oktober 2022, um außerhalb ihres originären Ver-

antwortungsbereiches den verschiedensten Beteiligten einen Auftakt und ein Forum für die Er-

stellung eines gesamtheitlichen Konzeptes zur Verbesserung der Gesamtsituation im Sozial-

raum Kottbusser Tor zu ermöglichen. Nach diesem Austausch rolliert die Verantwortlichkeit zum 

Fortgang der Gesamtstrategie in verschiedenen Ressorts auf Senats- und Bezirksebene. Der 

nächste Runde Tisch wird vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg voraussichtlich im Dezember 

2022 ausgerichtet. 

 

 

 

Dr. Ralf Kleindiek 

Staatssekretär für Digitales und Verwaltungsmodernisierung und Chief Digital Officer des Lan-

des Berlin 

 








